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Ministerium für Wirtschaft, 
Industrie, Klimaschutz und Energie
des Landes Nordrhein-Westfalen

Träger:

SELBSTÄNDIGE HANDWERKERINNEN  
ALS (WERDENDE) MÜTTER 

HINWEISE ZUR PERSÖNLICHEN  
UND BETRIEBLICHEN ABSICHERUNG

ALS SELBSTSTÄNDIGE 
HANDWERKERIN …
… sind Sie in der Zeit vor und nach der Geburt 

durch das Mutterschutzgesetz finanziell nicht 

abgesichert. Das Mutterschutzgesetz gilt nur 

für Arbeitnehmerinnen.

Es gibt aber Möglichkeiten, sich für die Zeit 

des Mutterschutzes, d. h. sechs Wochen vor 

der Geburt und in der Regel acht Wochen 

nach der Geburt, freiwillig zu versichern.

Für Ihre persönliche Absicherung während 

Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett 

empfehlen wir Ihnen, Ihren Versicherungs-

schutz bei Ihrer gesetzlichen bzw. privaten 

Krankenversicherung frühzeitig zu prüfen, 

denn Wartezeiten für diese Versicherungen 

können mehrere Monate betragen. 

Um Ihren Betrieb für Ausfallzeiten während 

einer Schwanger- und Mutterschaft abzu

sichern, müssen Sie generell selbst vorsorgen. 

WEITERE INFORMATIONEN
Existenzgründungsportal des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Energie – Mutterschutz für Selbständige:
https://existenzgruendungsportal.de

Familienportal des Bundesministeriums für Bildung,
Familie, Senioren, Frauen und Jugend:

https://familienportal.de/

Zentralverband des Deutschen Handwerks e. V. (ZDH):
www.zdh.de/ueber-uns/fachbereich-soziale-sicherung/ 

mutterschutz-fuer-selbststaendige/

NOCH FRAGEN? 
Nutzen Sie die Unternehmensberatung  

Ihrer Handwerkskammer:

HANDWERKSKAMMER AACHEN:
T: 0241 471-129; E: berater@hwk-aachen.de

HANDWERKSKAMMER  
OSTWESTFALEN-LIPPE ZU BIELEFELD:

T: 0521 5608-444; E: beratung@hwk-owl.de

HANDWERKSKAMMER DORTMUND:
T: 0231 5493-423; E: unternehmensberatung@hwk-do.de

HANDWERKSKAMMER DÜSSELDORF
T: 0211 8795-555; E: betriebsberatung@hwk-duesseldorf.de

HANDWERKSKAMMER ZU KÖLN:
T: 0221 2022-346; E: unternehmensberatung@hwk-koeln.de

HANDWERKSKAMMER MÜNSTER:
T: 0251 5203-202 oder -211; E: sonja.trispel@hwk-muenster.de

HANDWERKSKAMMER SÜDWESTFALEN:
T: 02931 877-126; E: betriebsberatung@hwk-swf.de
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SIE SIND FREIWILLIG GESETZLICH
KRANKENVERSICHERT? 
Dann können Sie Mutterschaftsgeld erhalten, wenn eine Kran-
kenversicherung mit Anspruch auf Krankengeld in der Zeit des 
Mutterschutzes besteht. 
	
Das Mutterschaftsgeld können Sie sich entweder mit dem 
gesetzlichen Krankengeld durch Abgabe einer Wahlerklärung 
für den allgemeinen Beitragssatz, mit Abschluss eines Kran-
kengeldwahltarifs oder mit einer Kombination aus beidem  
sichern. 

ACHTUNG: Sie müssen sich aktiv für den Anspruch auf 
Krankengeld entscheiden. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer  
Krankenkasse, denn die Krankengeldwahltarife können variie-
ren. Es besteht eine Bindungsverpflichtung für 3 Jahre. 

HINWEIS: Das Mutterschaftsgeld beträgt in der Regel 70 % 
des Bruttoeinkommens, das vor Beginn der Mutterschutzfrist 
der Berechnung Ihrer Beiträge zugrunde lag.

SIE SIND PRIVAT KRANKENVERSICHERT?
Dann erhalten Sie kein Mutterschaftsgeld von Ihrer privaten 
Versicherung, aber Sie können eine Krankentagegeldversi-
cherung abschließen, um auch im Mutterschutzzeitraum ab-
gesichert zu sein.
	
Die individuelle Beitragshöhe richtet sich unter anderem nach 
der versicherten Krankentagegeldhöhe, Alter, Gesundheitszu-
stand und gewünschter Karenzzeit. Maximal kann man 100 % 
des Nettoeinkommens vereinbaren.

ACHTUNG: Die Wartezeit bis zur Auszahlung für den ersten 
Versicherungsfall kann mehrere Monate betragen.

HINWEIS: Die Karenzzeit in der privaten Krankentagegeldver-
sicherung ist der Zeitraum nach einer Arbeitsunfähigkeit (bzw. 
Beginn der Mutterschutzzeit), in dem noch keine Zahlung des 
Krankentagegeldes erfolgt. Diese Frist wird vertraglich festge-
legt.

Eine Beschäftigung bis zu 32 Stunden pro Woche gilt als 
»Teilzeitarbeit« und ist neben dem Bezug von Elterngeld erlaubt 
– auch für Selbständige.

Das Elterngeld ersetzt 65 % des entfallenden monatlichen 
Nettoeinkommens ab 1.240 EUR bis zu einem Höchstbetrag 
von 1.800 EUR. Unter einem Nettoeinkommen von 1.240 EUR 
steigt der Prozentsatz auf bis zu 100 %. Der Mindestbetrag ist 
300 EUR pro Monat.

Das Elterngeld muss spätestens 3 Monate nach Geburt be-
antragt werden. 

Anspruch auf Elterngeld besteht in der Regel für die ersten  
14 Lebensmonate des Kindes. Sind zwei Elternteile für die Be-
treuung vorhanden, kann ein Elternteil allerdings für höchstens 
12 Monate (Basis)-Elterngeld beantragen. 

Mit dem Elterngeld-Plus kann die Bezugsdauer des Eltern-
gelds für eine Person auf bis zu 24 Monate verlängert werden. 
Allerdings ist das Elterngeld-Plus in seiner monatlichen Höhe 
begrenzt auf die Hälfte des Elterngeldes.

ACHTUNG: Der Bemessungszeitraum für Selbstständige ist 
in der Regel das Wirtschaftsjahr vor dem Geburtsjahr des Kin-
des. Beachten Sie, dass Ihr Einkommen im Berechnungsjahr 
durch die Schwangerschaft verringert sein kann. 

HINWEISE: Wenn Sie während der Elternzeit weiterhin arbeiten 
möchten, müssen Sie eine Prognose über Ihr Einkommen im 
Elterngeldbezugszeitraum erstellen und einreichen. Das Eltern-
geld wird zunächst unter Vorbehalt bewilligt und erst nach dem 
Bezugszeitraum mit dem tatsächlichen Einkommen final berech-
net, was zu Nachzahlungen oder Rückforderungen führen kann. 

Bei der gesetzlichen Krankenkasse wird Mutterschaftsgeld voll 
auf den Elterngeldanspruch angerechnet. Bei der privaten Kran-
kenkasse wird Elterngeld auf den Leistungsanspruch auf Kran-
kentagegeld angerechnet. Für beide gilt jedoch gemeinsam, 
dass der Leistungsbezug auf den Zeitraum des Elterngeldbe-
zugs angerechnet wird. 

Wenn Sie als Selbstständige während Schwangerschaft, 
Geburt und Wochenbett ausfallen und ihr Betrieb herunter-
gefahren oder zeitweilig geschlossen wird, laufen Ihre be-
trieblichen Fixkosten (z. B. Miete für Geschäftsräume, Strom, 
Wasser, Heizung, Versicherungen, Kredit- und Leasingraten, 
Löhne und Gehälter von Angestellten) ggf. weiter.

ACHTUNG: Es gibt aktuell keine Versicherung der Betriebs-
kosten für die Zeit des Mutterschutzes. Um Ihren Betrieb ab-
zusichern, müssen Sie generell selbst vorsorgen und Rück-
lagen bilden.

Wenn Sie in der Zeit des Mutterschutzes im Betrieb (mit)
arbeiten, kann es passieren, dass Ihre Ansprüche auf Mut-
terschaftsgeld bzw. Kranken(tage)geld teilweise oder voll-
ständig ruhen. Fragen Sie Ihre Versicherung oder Kranken-
kasse nach den genauen Bedingungen. 

Wenn Sie freiwillig gesetzlich krankenversichert sind, kön-
nen Sie zusätzlich oder alternativ zum Abschluss eines Kran-
kengeldwahltarifs in der GKV auch eine private Krankentage-
geldversicherung abschließen, um im Mutterschutzzeitraum 
bis zu 100 % Ihrer vorherigen Nettoeinkünfte abzusichern. 

MUTTERSCHAFTSABSICHERUNG
FÜR SELBSTÄNDIGE ELTERNGELD FÜR SELBSTÄNDIGE BETRIEBLICHE ABSICHERUNG –

EIGENINITIATIVE NOTWENDIG

ERGÄNZENDE HINWEISE

WWW.MACHBARMACHEN-HANDWERK.DE


